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Aus Zürich, Uern, St. Kassen und Areiburg.

sLorrespondenzen.)

1. Zürich. Lehrerflucht. Redaktor Bopp in Bülach will in der
kantonsrätlichen Kommission für das Lehrerbesoldungsgesetz der Lehrerflucht nach
der Statt durch einige Anträge zum Entwurf abhelfen. Der erste geht dahin,
der Staat drucke nur an solche Besoldnngszulagen der Gemeinde Beiträge leisten,
die ein gewisses, auch kleinen Gemeinden erreichbares Mag nicht übersteigen.
Sodann soll der Lehrer, der Gemeindezulagen erhält, verpflichtet sein, während
der betreffenden Amtszeit am Orte zu bleiben. Wo Gemeinden von sich aus
Ruhegehalte verabfolgen, sei der staatliche Ruhegehalt um den gleichen Betrag
zu kürzen. Ein Entzug des Ruhegehalts soll ferner in dem Maße stattfinden,
als inzwischen dem Bezüger in irgend welcher Art anderes Einkommen erwächst,

bezw, bei gutem Willen erwachsen kann. Lehrer oder Lehrerinnen, die aus
freiem Willen vor Ablauf einer Tienstzeit von fünf Jahren ihre Stellung auf-
geben, sollen die empfangenen Stipendien gänzlich, nach fünf Jahren zur Hälfte
und erst nach zehn Jahren nichts mehr zurückzuzahlen haben.

2. HZern. n. Das eidgen. Militärdepartement richtet ein Kreisschreiben an
die Kantonsregierungen, in welchem diese um Mitteilungen darüber gebeten

werden, wie es mit der Dienstpflicht der Lehrer in ihren Kantonen bestellt sei

und welche Vorschläge für eine einheitliche Regelung der Frage sie zu machen
im Falle wären. Das Militärdepartement weist zur Motivierung seines Vor-
gehens hin auf die großen Verschiedenheiten, die in der Heranziehung der Lehrer
zum Militärdienst von Kanton zu Kanton bestehen, Ungleichheiten, die im In-
teresse eines einheitlichen Verfahrens wenn immer möglich ausgeglichen werden
sollen. Zwar hat der Bundesrat bereits früher in ausführlicher Weise über
den Artikel der Militärorganisation betr. die Wehrpflicht der Lehrer sich ausge-
sprechen und allgemeine Grundsätze für die Einberufung der Lehrer zum Dienst,
sowie über deren Dispensation vom Militärdienst ausgestellt, die sowohl den

Interessen des Militärwesens, als denen der Schule in billiger Weise Rechnung
tragen. Die Durchführung dieser Grundsätze hat indessen in verschiedener Weise
stattgefunden. Während in vielen Kantonen die Lehrer mit Bezug auf den

Militärdienst gleich behandelt werden, wie die übrigen Wehrpfliätigen, und sie

auch zu den Unteroffiziers- und Offiziersgraden gelangen können, nehmen andere
Kantone den gegenteiligen Standpunkt ein, indem sie die Lehrer sobald als mög-
lich vom Militärdienst zu befreien suchen.

b. Die Lehrerschaft der Stadt Bern richtet an die Schuldirektion eine

Eingabe, wonach die Kosten für Speisung und Kleidung dürftiger Schulkinder
in Zukunft von der Gemeinde übernommen werden möchten. Aus dem letzten
Berichte der Schuldirektion geht hervor, daß zwischen den verschiedenen Schul-
kreisen bei den verfügbaren Geldmitteln für diese Zwecke eine erhebliche Differenz
besteht. Zn einem Schulkreis können für ein unterstütztes Kind 13 Fr. 57 Rp.,
in einem andern nur Fr. 3. 55 ausgegeben werden; den übrigen acht Schul-
kreisen stehen zn diesem Zwecke 5^9.59 Fr. für ein Kind zur Verfügung.
Im ganzen wurden im Jahre 1898 Fr. 13,196 ausgegeben. Hieran leistete die
Gemeinde einen Beitrag von 36dl) Franken, ungefähr Fr. 2999 wurden von
Vereinen und Gesellschafte» gespendet und der Rest, das heißt 7599, mußte durch
Hauskollekten aufgebracht werden.

3. St. Hakte». Von unserer Tätigkeit in den Bezirkskonferenzen im
Zahre 1899 auch einmal ein Wort. Wir nehmen gleich die Bezirke nachein-

ander; die Ichemate bilden ein interessantes Bild, das allerlei Scllüffe zuläßt.
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St. Gallen: Heidnische Ueberbleibsel aus germanischer Zeit. — Lehrplan
für den Unterricht im Zeichnen.

Tablat: St. Gallisches Erziehungswesen im 19. Jahrhundert.
Rorschach: Die Insekten im Haushalte der Natur. — Die Baum»

gärtnerischen Rechenhefte.

Nnterrheinthal: Die Freude im Schulleben. — Sozialpolitische Zu-
stände vor 199 Jahren.

Oberrheinthal: Die Ersetzung der Ergänzungsschule durch einen 8.
Jahreskurs. — Ueber Elektrizität.

Werdenberg: Vereinfachung des Lehrplanes für die Unterschule. —
Der Rechnungsunterricht.

Sargans: Geschichte und Sage über die Gründung der Eidgenossenschaft.
— Erziehung schwachsinniger Kinder.

G a st er: Ein Wort über Stellenwechsel. Gasterländische Schulze-
schichte.

Seebezirk: Nicht geistig, sondern nur sprachlich zurückgebliebene
Kinder.

Obertoggenburg: Lohn und Strafe. — Der Lehrer unter den

Heiden.
Neutoggenburg: Zeit- und Kraftverschwendung in der Schule.

Alttoggenburg: Die Zeichnung als Veranschaulichungsmittel.
Untertoggenbur'g: Ueber schweiz. Landesvermessung und einiges über

Verwendung der Karte.
Wil: Der st. gallische Lehrer vor 59 Jahren.
Gossau: Erziehung und Unterricht, ihre Stellung zu einander. — Der

Rechenkasten von Tillich.
4. Ireivurg. Die Gewerbesachkurse für Erwachsene, welche in der

Stadt Freiburg während des Winters von mehr als 399 Personen besucht

waren, wurden mit dem 17. April wieder aufgenommen, nach dem im Gewerbe-
museum zur Verfügung stehenden Programm.

Für die Lehrlingsprüfungen, vom 23. bis 25. April haben sich

114 Lehrlinge und LehrtSchter eingeschrieben. Herr Meyer-Zschokke von Aarau,
eidgenössischer Experte für den Gewerbefachunterricht, nahm als Delegierter des

schweizerischen Gewerbevereins die Prüfungen ab.

Gewerbefachschule in Freiburg. Dieselbe eröffnete ihr Sommer-
semester am Montag, den 16. April, durch die Eintrittsprüfungen der neuen

Zöglinge. Bekanntlich umsaht dieselbe ein Technikum für Mechanik und Elektro-
technik, für Baukunst und Gewerbekunst (Malerei, Bildhauerei u. dgl.) und eine

Fachschule sür Mechaniker (4 Jahre), Steinhauer (2 Jahre), Maurer (1 Se-
mefler), Dammarbeiter und Dränierer (1 Semester), sowie sür Schreiner (drei
Jahre). — Die von den Zöglingen dieser Schule während des Wintersemesters
ausgeführten Arbeiten waren im Kornhaussaal in Freiburg bis zum Freitag,
den 2l). April, dem Publikum zur kostenlosen Einsichtsnahme ausgestellt

Kurs für Zeichnungslehrer. Die Gewerbefachschule in Freiburger-
öffnete am 17. April wiederum einen Fachkurs für Zeichnungslehrer. Derselbe
dauert bis zum lt. August und umfaßt zwei Abteilungen: Einen Oberkurs,
dessen Programm die Fortsetzung des von 6 Personen besuchten Winterkurses
bilden wird. Die zweite oder untere Abteilung wurde aus Wunsch der Inte-
reffenten selbst veranstaltet und hat das gleiche Programm, wie der Kurs von
1899 und wird von 12 Sekundarschullehrern besucht werden (4 aus dem Kanton
Freiburg, 3 au« Waadt, je 2 aus Neuenburg und dem Berner-Jura und 1 aus
Deutschland.)
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